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Berlin, den 16. Oktober 2020 

 
Bericht des BMI  

für die 213. IMK vom 9. bis 11. Dezember 2020 in Weimar  

zum Thema  

„Gesetzgeberischer Handlungsbedarf bzgl. der Ausweitung der Mitteilungs-

pflichten nach Nr. 42 MiStra“  

 

… 

 
Die 210. IMK vom 12. bis 14. Juni 2019 in Kiel hat zu TOP 14 den Bundesminister 

des Innern, für Bau und Heimat gebeten, einen Vorschlag für eine Änderung des Auf-

enthaltsgesetzes bzgl. der Ausweitung der Mitteilungspflichten nach Nr. 42 MiStra zu 

unterbreiten. 

 

Hierzu nimmt das BMI wie folgt Stellung: 

 

Die Justizministerinnen und Justizminister haben im Rahmen ihrer Herbstkonferenz 

am 15. November 2018 beschlossen, den o.g. Änderungswunsch zum Gegenstand 

der Beratungen in der IMK zu machen und die IMK gebeten, sich für eine entspre-

chende Änderung des Aufenthaltsgesetzes einzusetzen. Die Konferenz der Justizmi-

nisterinnen und Justizminister erachtet es als sachgerecht, die Mitteilungspflichten 

nach Nr. 42 MiStra auf die Erhebung der Anklage und den Erlass eines Haftbefehls 

zu erweitern, um insbesondere Informationsdefizite bei Entscheidungen nach § 58a 

des Aufenthaltsgesetzes zu vermeiden. 

 

Diese Auffassung wird durch das BMI geteilt. Dies setzt jedoch eine Änderung der 

aufenthaltsrechtlichen Vorschriften voraus. 

 

 Nach derzeitiger Rechtslage sind nach § 87 Absatz 4 Satz 1 AufenthG den zu-

ständigen Ausländerbehörden nur Verfahrenseinleitungen und Verfahrensab-

schlüsse in Strafsachen gegen Ausländerinnen und Ausländer mitzuteilen. So-
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mit werden die insbesondere für Ausweisungen und den Erlass von Abschie-

bungsanordnungen gemäß § 58a AufenthG wichtigen Verfahrensschritte 

„Haftbefehl“ und „Anklageerhebung“ nach Nummer 42 Mistra bisher von Amts 

wegen nicht übermittelt. 

 Die Mitteilungspflicht der Ermittlungs- und Strafverfolgungsbehörden ist daher 

um die Erhebung der öffentlichen Klage sowie den Erlass von Haftbefehlen zu 

erweitern. 

 

Eine enstprechende Änderung des Aufenthaltsgesetzes wird im Kontext eines geeig-

neten Gesetzgebungsvorhabens angestrebt. 


